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 Veröffentlicht am 31.05.1999
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27/04 Sonstige Rechtspflege

Norm

GSchG §4 Z2;

Rechtssatz

Auf § 4 Z 2 GSchG können sich etwa Bedienstete des privaten und ö6entlichen Bereiches, auf deren Mitarbeit auch für

den Fall bloß kurzfristiger Abwesenheit auf Grund besonders gelagerter Umstände nicht verzichtet werden kann, aber

auch allein erziehende Elternteile berufen, die unmündige Kinder zu betreuen haben, ohne auf ausreichende

Unterstützung von dritter Seite zurückgreifen zu können.
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